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Landkreis Wolfenbüttel 
Die Landrätin 

Sitzungsvorlage 

 

Geschäftszeichen 

IV/40.1-Br 

Datum 

03.06.2021 

Vorlage-Nr. 

XVIII-0736/2021 
 

 

Beratungsfolge Sitzung Sitzung am Zuständigkeit 

Ausschuss für Schule und Sport öffentlich 08.09.2021 Vorberatung 

Kreisausschuss nicht öffentlich 04.10.2021 Entscheidung 

 
 

Betreff 

Sportförderung; 
Gewährung eines Zuschusses an den TSV Heiningen von 1923 e.V. zur Sanierung des 
Sportheimes in Heiningen nach den Richtlinien zur Förderung des Sports im Landkreis 
Wolfenbüttel in 2021 

 
Beschlussvorschlag: 

Dem TSV Heiningen von 1923 e.V. wird zur Sanierung des Sportheimes in Heiningen ein Zuschuss 
in Höhe von 11.662,00 € gewährt. 
 

 
 

 

Aufwand/Auszahlung i. € 
11.662,00 

Produktkonto 
4210000000.4318002 

 Ergebnishaushalt 
 Finanzhaushalt 

Haushaltsjahr/e 
2021 

Mittel stehen 
 

 zur Verfügung  nicht zur   
      Verfügung 

 nur bereit i. H. v. Euro 
                          

Deckungsvorschlag 
4210000000.4312000 

 Mehrerträge/-einzahlungen bei 
            

 Minderaufwendungen/-auszahlungen bei   
            

   

Diese Maßnahme hat Auswirkungen auf die Erreichung folgender Oberziele: 

Präambel Konsolidierung der Kreis- und Gemeindefinanzen  unterstützt    behindert 

 Bürgerfreundlichkeit der Kreisverwaltung  unterstützt    behindert 

Oberziel 1 Gesellschaftlicher Zusammenhalt  unterstützt    behindert 

Oberziel 2 Bildung und Kultur  unterstützt    behindert 

Oberziel 3 Arbeit und Wirtschaft  unterstützt    behindert 

Oberziel 4 Umwelt- und Klimaschutz  unterstützt    behindert 

Oberziel 5 Mobilität und Infrastruktur  unterstützt    behindert 
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Begründung: 
 

Der TSV Heiningen von 1923 e.V. beantragte mit Schreiben vom 29.10.2020 die Bezuschus-
sung zur Sanierung des Sportheimes in Heiningen. Die Schwerpunkte der Sanierung liegen 
u.a. bei der Erneuerung der Dachkonstruktion, der Außenwände, der Heizungs- und Warm-5 
wasseranlage und der sanitären Anlagen. Die geplanten Gesamtkosten betragen insgesamt 
63.130,00 €. Der Verein bat um Bezuschussung der genannten Maßnahme in Höhe von 
11.662,00 €. 
 
Da der Antrag zum 29.10.2020 beim Landkreis Wolfenbüttel eingegangen ist, wurde dieser 10 
gemäß der Richtlinien für Zuwendungen zur Förderung des Sports im Landkreis Wolfenbüttel 
für das Haushaltsjahr 2022 eingeplant. 
 
Aufgrund von unvorhersehbaren Schäden an den Wasserleitungen (hervorgerufen durch den 
diesjährigen strengen Frost) ist der Verein nun gezwungen, bereits in diesem Jahr eine ent-15 
sprechende Sanierung am Sportheim vornehmen zu lassen. Der TSV Heiningen von 1923 
e.V. möchte mit dieser kurzfristigen Umsetzung der Maßnhamen erreichen, dass der geregelte 
Ablauf des Vereinslebens aufrecht erhalten bleibt. Zunächst nur die Schäden an den Wasser-
leitungen reparieren zu lassen und im Nachhinein erneut eine grundlegende Erneuerung der 
Wasserleitungen vornehmen zu lassen, würde einem wirtschaftlichen Handeln entgegenste-20 
hen. Der Verein bittet daher um vorzeitige Berücksichtigung seines Antrages für das Haus-
haltsjahr 2021. Die anderen Zuschussgeber, wie z.B. der Kreissportbund Wolfenbüttel und die 
Stiftung Zukunftsfonds Asse, haben bereits eine Förderzusage für das Jahr 2021 bewilligt. 
 
Eine fachtechnische Stellungnahme durch die Gebäudewirtschaft wurde bereits erstellt. Aus 25 
der Stellungnahme geht hervor, dass die veranschlagten Kosten aus bautechnischer Sicht 
angemessen sind. 
 
Die Finanzierung stellt sich nach dem Beschlussvorschlag wie folgt dar: 
 30 
- Eigenmittel sowie Zuschuss der Gemeinde Heiningen  10.652,40 € 
- Zuschuss des Kreissportbundes     23.323,20 € 
- Zuschuss der Stiftung Zukunftsfonds Asse   17.492,40 € 
- Zuschuss des Landkreises Wolfenbüttel    11.662,00 € 
 35 
Insgesamt        63.130,00 € 
 
Der beantragte Kreiszuschuss in Höhe von 11.662,00 € wurde für das Haushaltsjahr 2022 bei 
dem Produktkonto 4210000000.4318002 eingeplant. Somit steht er im Haushaltsjahr 2021 
nicht zur Verfügung. Durch Minderausgaben bei dem Produktkonto 4210000000.4312000 40 
würden allerdings Mittel in Höhe des beantragten Zuschusses bereitstehen. 
 
Ich bitte daher, den beantragten Zuschuss bereits im Haushaltsjahr 2021 dem TSV Heiningen 
von 1923 e.V. zu bewilligen, damit eine Auszahlung noch in diesem Jahr erfolgen kann. 
 45 
Im Auftrag 
 
 
 
 50 
Bernd Retzki 
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